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SCHREIBEN VON AMMANN [ STABFUEHRER ] UND RAT DER STADT ZUG AN
LANDAMMANN UND LANDRAT VON SCHWYZ

"Die Satz - undt Ordnungen, welche Ewer G. L.A. E. auch unsere . . . Altvordern

. . . Zuo schirm, den fischen in dem Undem undt Obern [ Zuger] See A° 147[ 9] ^
wohlmeinent . . . auffgericht . . . haben , auch Seidthäro selbigem , von Zeit Zuo
Zeit , so lang , dass alle dem fisch - wachs, undt dero Vermehrung scheedliche
vornämungen sorgfeltig sindt vonn beyderseits Oberkeiten abgeleitet worden,

waren solches nit allein dem Gemeinen Landtman undt Burger in wolfeillern er¬

kauffung den fischen , sondern mancher müessiger sein übrige Zeit mit fischen
zuo seiner Ehrlichen Recreation verbringen , ander bedürfftige mit weniger

Zeit verludst ein mahl oder Essen fisch mit freyem Angel an die handt bringen



könen , sehr erspriesslich gewessen.

Weilten aber ein Zeit häro nit allein Von den Unserigen undt pöscher rohter

[Böschenrot ] fischer sondern auch Von E . U. G. L . A. angehörigen Landtleüten zuo

Arth undt sonderbahr mit dem glissen gam (dero dan Jährlich auch nit wenig

bey uns verkauf ft worden ) wider bedeute Ordnung und verp flogen Uebung , und

was dem Jungen samen Verderb - undt schedlich ist gehandlet . . . worden " , habe

man , um die Allgemeinheit und die einzelnen Landleute und Bürger

vor Schaden zu bewahren , sich überlegt , wie solche Missbräuche

verhindert werden könnten . Aus ihrer , der Stadt Zug , Sicht wäre

es wohl das beste , "wan man fürderlichisten deswegen ein Mündliche Under-

redung verpflägen wurde , worzuo ( sich U. G. L . A. E . löblicher Stat Lucem [ Schul-
2

theiss und Rat ] auch willig vemämen lassen ) H. Landtvogt [ der Freien Aemter,

Gerichtsherr Johann Martin ] Schweitzer [von B u o n a s ] wegen

seinen eignen fischenzen und zuomahlen wegen den pöschen rohteren fischem

darbey sich inzuofinden auch willig vemämen lassen . Gelangt hiemit unser . . .

wolmeinentes ersuochen , wan E . U. G. L .A. E . bedeuter Congress nit entge [ ge ] n sein

möchte iemandt Aus Ewer Ehren mitten mit erforderlicher instruction abzuoord-

nen , Ehe desen aber uns der Zeit , undt Ohrts der Zuosamenkunfft ob in dem

wirtzhaus Buochnass [ später Wilder Mann geheissen ] oder anderwertig beliebig

sye uns Zuo avisieren geruohen wollen , damit wir auch . . . herm Oberzeugherm

[von Luzern , Johann Martin ] schwitzer fruezeitig seinem begähren gmäss parte

geben Könen " .

1) s . SSRQ Zug II Nr . 1356
2) Das in runder Klammer Stehende ist dwcchgestrichen.

Kopie , von Stadtschreiber Wolfgang Vogt
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